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Nentershausen,
1. Juni 2011 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Überprüfung der Standfestigkeit der Grabsteine auf den Friedhöfen der Gemeinde Nentershausen

Gemäß § 32 Abs. 3 der Friedhofsordnung der Gemeinde Nentershausen werden alle Grabnutzungsberechtigten von Grabstellen darauf hingewiesen, dass sie verpflichtet sind, die Anlagen auf den Grabstellen in jedem Jahr mindestens zweimal auf ihre Standfestigkeit hin fachmännisch zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Gleichgültig, ob äußere Mängel erkennbar sind oder nicht.

Die bei der Überprüfung festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die Inhaber und Nutzungsberechtigten von Grabstellen, die diesen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, haften für die sich daraus ergebenden Schäden.

Für den Gemeindevorstand

der Gemeinde Nentershausen

Hilmes
(Bürgermeister)
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